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Anhand eines Überblicks über Konzepte zur Integra-

tionsberichterstattung auf Bundes-, Landes- und Kom-

mu nal ebene wird diskutiert, welche Möglichkeiten das 

Integrationsmonitoring bietet, um Integra tionsgrenzen 

aufzuzeigen. Kommunales Integrations monitoring zeigt 

anhand nachvollziehbarer Indi ka toren Entwicklungen 

auf. Es bestehen jedoch viele Einschränkungen, so 

fehlen Angaben zum Asylstatus. Um Handlungsfelder  

der Integrationspolitik besser abzudecken, sind 

ver änderte Indikatoren und eine kurzfristigere Aus-

wertung erforderlich.

Einleitung

Die konkrete Umsetzung von Integrationsmaßnahmen 

für Zugewanderte und deren Nachkommen findet auf 

kommunaler Ebene statt.1 Hier zeigen sich vielfache 

Herausforderungen, so Belastungen auf angespann-

ten Wohnungsmärkten oder Kriminalitätsanstieg.2 

Der Beitrag befasst sich damit, inwieweit mit Hilfe des 

kommunalen Integrationsmonitoring die Erreichung 

von Leistungs- oder Integrationsgrenzen aufgezeigt 

werden kann.

Integrationsmonitoring

Kommunales Integrationsmonitoring kann Entwicklungen und Belastungen  

beim Thema Integration sichtbar machen, ist jedoch aufgrund  

fehlender Daten und uneinheitlicher Indikatoren nur eingeschränkt aussagekräftig.

Sonja Haug
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Begriffsbestimmung: Integration 

Klassischerweise wird in der Integrationsforschung 

nach Esser3 und Heckmann4 zwischen der struktu-

rellen, sprachlichen / kulturellen, sozialen und identifi-

kativen Dimension der Integration unterschieden,  

die in einem wechselseitigen Kausalzusammenhang 

stehen. Die strukturelle Integration zielt auf die Teil-

habe an den Kerninstitutionen der Aufnahmegesell-

schaft, wie zum Beispiel dem Bildungssystem und der 

Arbeitswelt. Bei der kulturellen Integration geht es 

um Werte, Normen und Einstellungen sowie sprach-

liche Kompetenzen. Im Rahmen der sozialen Integra-

tion werden Beziehungen und Netzwerke geknüpft, 

mit denen sich wiederum eine Veränderung von 

Zugehörigkeitsgefühl und Identifizierungsbereitschaft 

entwickeln kann.5

Integration wird inzwischen in der Mehrzahl der 

kommunalen Konzepte und Leitlinien als langer, kom-

plexer und vielschichtiger Prozess charakterisiert, 

der Anforderungen an die Zugewanderten und die 

aufnehmende Gesellschaft stellt. Als Zielsetzung der 

Integration ist dabei die gleichberechtigte Teilhabe 

aller an den ökonomischen, kulturellen und sozialen 

Ressourcen der Gesellschaft anvisiert; es sollen 

Inklusionschancen für alle eröffnet und der gesell-

schaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.6

Datenquellen und  
Integrationsindikatoren

Zur zielgerichteten Planung der Integrationspolitik 

und zum Integrationsmanagement braucht es ver-

lässliche Daten zum Stand und der Veränderung 

der Integration der Bevölkerung in Deutschland. Die 

Integrationsberichterstattung hat das Ziel, Ausmaß 

und Entwicklung von Integration anhand von statisti-

schen Kenngrößen (Indikatoren) sichtbar zu machen. 

Integra tionsberichterstattung als eine Form der 

Sozial berichterstattung greift auf Methoden aus der 

Sozialstatistik, Demografie und sozialwissenschaft-

lichen Umfrageforschung zurück. Dabei wird der 

Stand und die Veränderung der Integration der 

Migrationsbevölkerung anhand von erhobenen 

statisti schen Kenngrößen abgebildet.7 Die meisten 

Indi katoren sind in Relation zur entsprechenden 

Bevöl kerungsgruppe berechnet; das Monitoring ent-

hält also keine absoluten Zahlen.

Grundsätzlich können dabei zwei Arten von Indikatoren  

unterschieden werden: Erstens Indikatoren auf Basis 

von Registern oder prozessproduzierte Daten (zum 

Beispiel Bevölkerungs-, Bildungs-, Hochschul statistik, 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Polizeiliche 

Kriminalstatistik (PKS), Asylgeschäftsstatistik des 

Bundes amtes für Migration und Flüchtlinge) und 

zweitens Indikatoren aus standardisierten Bevölke-

rungsbefragungen; darunter der jährliche Mikrozensus 

als Quelle der amtlichen Statistik oder sozialwissen-

schaftliche Umfragen, wie das Bund- und-Länder- 

Integrationsbarometer (BLIB) des Sachverständigen-

rats für Integration und Migration (SVR) für das 

Integrationsmonitoring des Bundes und der Länder.

Die Definition der Vergleichsgruppen spielt dabei 

eine entscheidende Rolle. Während das Merkmal 

der Staatsangehörigkeit bei amtlichen Datenquellen 

häufig vorhanden ist, ist der Asylstatus mit Aus-

nahme des Ausländerzentralregisters in den prozess-

produzierten Datenquellen in der Regel nicht hinter-

legt. Im Mikrozensus wird seit 2005 das Konzept 

Migrationshintergrund verwendet, das eine Diffe-

renzierung zwischen deutschen und nichtdeutschen 

Personen mit Migrationshintergrund sowie zwischen 

zuge wanderten und in Deutschland geborenen 

Personen mit Migrationshintergrund ermöglicht. Seit 

2023 wird nur noch nach Einwanderungsgeschich-

te unterschieden.8 Der Zensus 2021 ermöglicht auf 

 Bundes-, Landes- und teilweise Kommunalebene 

Auswer tungen nach Migrationshintergrund oder 

Migra tionserfahrung.9

Integrationsmonitoring

„Das übergeordnete Ziel eines Integrationsmonito-

rings besteht darin, anhand spezifizierter Indikatoren 

den Integrationsgrad verschiedener Bevölkerungs-

gruppen in der zeitlichen Entwicklung und Verän-

derung zu erfassen. Die Grundlage dafür bildet die 

Betrachtung der Lebenslagen und gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten der Bevölkerung mit und 

ohne Migrationshintergrund im Sinne der unter-

schiedlichen Ausstattung mit Ressourcen wie Bildung 

oder Einkommen“.10 Ergänzend sei erwähnt, dass 

Integrationsmonitoring nicht zur Evaluation der Wirk-

samkeit von einzelnen Integrationsmaßnahmen und 

Handlungsansätzen dient. Dazu wäre vielmehr eine 

Längsschnittstudie mit Vorher-/Nachher-Vergleich auf 

Personenebene mit einer Kontrollgruppe erforderlich, 
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um auszuschließen, dass Verbesserungen auch ohne 

die Maßnahme eingetreten sind.11

Ansätze von Integrationsmonitorings auf europäischer 

Ebene gibt es seit 2010 mit den sogenannten Zara-

goza-Indikatoren,12 die primär auf strukturelle Integra-

tion und insbesondere Arbeit und Bildung zielen.13 

Auf Bundesebene wurden 2008 bis 2012 einzelne 

Berichte eines indikatorengestützten Integrationsre-

ports des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

veröffentlicht. Ansätze eines Integrationsmonitorings 

auf Bundesebene in den Jahren 2009 und 2011 

fanden Eingang in den Bericht der Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-

gration zu Teilhabe, Chancengleichheit und Rechts-

entwicklung 2016. 2025 veröffentlichte die Beauf-

tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration den Teilhabebericht mit zusätzlichen 

Antirassismus-Indikatoren.14 Im Jahr 2011 wurde erst-

mals eine bundesländervergleichende Auswertung 

von Integrationsindikatoren vorgelegt und alle zwei 

Jahre fortgeschrieben und aktualisiert (Tabelle 1).15

INTEGRATIONSMONITORING

Tabelle 1: Achter Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder, Bericht 2025

Dimension Themenfeld Indikatoren

Strukturell Bevölkerung  
(9 Indikatoren)

z. B. Bevölkerung mit Migrationsgeschichte, Zu- und Fortzüge,  
Asylerstanträge, Lebensformen

Rechtliche (3) Aufenthaltsstatus, Einbürgerung

Bildung (8) z. B. Höchster allg. Schulabschluss, Auszubildende,  
Studienerfolgsquote

Arbeitsmarkt /  
Lebensunterhalt 
(10)

Erwerbstätigen- und Erwerbsquote, Selbständigkeit, geringfügige Beschäfti-
gung, Arbeitslosenquote, Armutsrisiko, Quelle des Lebensunterhalts, Bezug 
von Leistungen nach SGB-II, Arbeitssuchende / arbeitslose Personen im  
Kontext von Fluchtmigration, Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation

Gesundheit (1) Früherkennungsuntersuchungen

Wohnen (2) Eigentümerquote, Wohnfläche je Familienmitglied

Kriminalität (2) Tatverdächtige, Verurteilte

Interkulturelle  
Öffnung (2) Erwerbstätige im öffentlichen Dienst, Abgeordnete in Landesparlamenten

Kulturell Sprache (5) Selbsteinschätzung Deutschkenntnisse, Integrationskursteilnahme

Medien (2) Mediennutzung

Sozial Soziale (3) Kontakthäufigkeit, Politisches Engagement

Identifika-
torisch Zugehörigkeit (3) Zugehörigkeitsgefühl Deutschland, Stadt, Herkunftsland

Subjektive  
Bedingungen

Bedingungen von 
Integration (4)

Institutionenvertrauen, Benachteiligungsempfindung, Lebenszufriedenheit, 
Integrationsklima-Index

Quelle: Eigene Darstellung.
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Kommunales Integrationsmonitoring

Städte gelten als Vorreiter des Integrations-

monitorings und Integrationsmonitoring dient als 

 Beobachungs- und Steuerungsinstrument.16 Der 

Schwerpunkt kommunaler Monitorings liegt auf struk-

turellen Integrationsaspekten wie der rechtlichen 

Integration, der Bildung und Ausbildung oder der 

Arbeitsmarktbeteiligung. Zu kulturellen und identifi-

katorischen Integrationsaspekten finden sich hin-

gegen kaum geeignete Daten.

Beispielsweise begann die Stadt Wiesbaden 2003 

mit einem eigenen Integrationsmonitoring, das seit-

dem regelmäßig fortgeschrieben und erweitert wurde. 

Aktuell besteht es aus 23 Kennzahlen, zugeordnet  

zu den vier Integrationsdimensionen (Tabelle 2).17

Das Wiesbadener Modell gilt als die „Mutter aller  

kommunalen Integrationsmonitorings“.18 Dies liegt 

nicht zuletzt daran, dass der Innovationszirkel 

„Wirkungs messung in der Integrationsarbeit“ der 

KGSt19 darauf aufbauend ein Set von 27 Indikatoren 

ent wickelte, das in der Folge bis heute in vielen  

Kommunen Grundlage für eigene Systeme ist. 

Regensburg hat 2014 – auf Anregung und unter  

Beteiligung der Autorin dieses Beitrags und gefördert  

durch den Europäischen Integrationsfonds – erst-

malig einen Integrationsbericht veröffentlicht, der 

Indikatoren zu den Handlungsfeldern Bildung, 

Arbeitsmarkt, soziale Sicherung, Wohnen, Gesund-

heit, Partizipation und Spracherwerb sowie zur 

 strukturellen, sprachlichen, sozialen und identifika-

tiven Integration enthält.

Tabelle 2: Integrationsindikatorenset Wiesbaden

Dimension Themenfeld Indikatoren

Strukturell Rechtliche  
Integration Aufenthaltstitel, Einbürgerungsanspruch

Bildungssystem
Kindertagesstättenbesuch, Gymnasialquote (8. Klasse), Schulabgänger  
aus allgemeinbildenden Schulen, Berufsschüler ohne Ausbildungsvertrag,  
Ausbildungsbeteiligungsquote

Arbeitsmarkt Beschäftigtenquote, Berufliche Qualifikation, Geringfügige Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, SGB II-Bezug

Wohnungsmarkt Segregationsindex, Eigentümerquote

Kulturell Spracherwerb Sprachfähigkeiten bei Kindern

Gesundheit Übergewicht bei Kindern

Sozial Aufenthaltsdauer /  
Bleibeabsichten Ausländer mit langer Aufenthaltsdauer, In Deutschland Geborene

Multikulturelles  
Zusammenleben Einheiratsquote, Einreise zur Eheschließung, Haushalte gemischter Herkunft

Identifika-
torisch Einbürgerungen Einbürgerungsquote

Quelle: Eigene Darstellung.
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Datenquelle war neben der amtlichen Statistik eine 

Bevölkerungsbefragung von Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund.20 2019 hat die Stadt Regens-

burg ein Integrationsmonitoring für 2012 bis 2017 

mit Indikatoren zur rechtlichen Integration, Bildung, 

Arbeitsmarkt, sozialen Sicherung, Gesundheit und 

politischen Partizipation vorgelegt.21 Die Stadt Ingol-

stadt veröffentlichte 2013 einen Integrationsbericht,22 

in dem Indikatoren für das Integrationsmonitoring 

festgelegt wurden (Grunddaten, rechtliche Integra-

tion, frühkindliche Bildung, Spracherwerb, Schule /  

Ausbildung / Studium, Erwerbstätigkeit, Grundsiche-

rung, Gesundheit, Interkulturelle Öffnung), gefolgt 

von einem Integrationsmonitoring 2018 bis 2024 

mit 10 Indikatoren aus den Bereichen Bildung, Er-

werbstätigkeit und Gesundheit.23 Die Stadt München 

verfolgt mit der Integrationsberichterstattung einen 

Leitgedanken mit erweitertem Integrationsverständ-

nis unter dem Gesichtspunkt Diversität mit den 

Handlungsfeldern interkulturelle Öffnung, Förde-

rung gesellschaftlicher Teilhabe, Bildung, Berufliche 

 Bildung, Arbeitsmarkt, Sprachförderung und Abbau 

von Diskriminierung.24

Fazit

Das kommunale Integrationsmonitoring dient dazu, 

Entwicklungen zu beschreiben. Es ist ein Instrument 

kommunaler Politik und kann auch als Frühwarnsys-

tem oder als Grundlage von Szenarien zur Prognose 

genutzt werden. Ein allgemeingültiger Maßstab für 

eine Belastungsgrenze existiert nicht. Vergleichs-

weise hohe Belastungen der Kommunen lassen sich 

durch Vergleich mit Bund/ Land/    anderen Städten 

erkennen.

Beispiel: SGB-II-Bezugsquote bei Erwerbsfähigen: 

Bayern 2023: deutsch 2 Prozent (sinkend -0,1 Prozent 

seit 2021), ausländisch 10,5 Prozent (Anstieg +2,9 Pro-

zent seit 2021); Deutschland 2023: deutsch 4,7 Pro-

zent (sinkend -0,03 Prozent), ausländisch 18,8 Prozent 

(Anstieg +2,6 Prozent);25 Regensburg 2017: Deutsche 

4 Prozent (sinkend um -0,4 Prozent seit 2012), Auslän-

der 10,4 Prozent (Anstieg um +0,7 Prozent seit 2012).26

Das Integrationsmonitoring unterliegt vielen Ein-

schränkungen:

1) Angaben zum Asylstatus enthält nur das Aus-

länderzentralregister, nicht die Melderegister und 

städtische Datenquellen.

2) Die Definition des Migrationshintergrunds variiert 

im Zeitverlauf und ist je nach Datenquelle unter-

schiedlich operationalisiert oder nicht verfügbar.

3) Daten sind erst Jahre später verfügbar und ein 

Monitoring wird nicht jährlich durchgeführt.

4) Statistiken auf Aggregatebene zeigen keine 

Integrationserfolge auf Personenebene und keine 

Wirksamkeit von Maßnahmen.

• Durch Einbürgerung gut integrierter Personen 

verschlechtert sich automatisch die Integrations-

bilanz der ausländischen Staatsangehörigen.

• Durch Zuzug von neuen Gruppen von Zuwan-

derern – in Deutschland seit Jahrzehnten mehr-

heitlich Personen mit sehr geringer Ressourcen-

ausstattung – verschlechtert sich der Stand  

der Integration stetig wieder.

5) Da kommunales Integrationsmonitoring nicht 

flächendeckend, nicht zeitgleich und nicht mit 

gleichem Indikatorenset erfolgt, ist die Ver-

gleichbarkeit eingeschränkt.

6) Die meisten Indikatoren der sozialen, kulturellen 

oder identifikatorischen Integration basieren auf 

Bevölkerungsbefragungen und sind in Kommunen 

nicht verfügbar.

7) Ein Teil der Integrationsindikatoren gelten als 

„Bringleistung“ der Personen mit Migrationshinter-

grund, indem Unterschiede zur Quote der Perso-

nen ohne Migrationshintergrund beziehungsweise 

der deutschen Staatsangehörigen (zum Beispiel  

Beschäftigtenquote, Übergewichtige Kinder) als  

Desintegrationsindikator gewertet werden. Kritiker 

sehen in diesen Indikatoren einen unterstellten  

Defizitansatz und wirken darauf hin, dass zu neh-

mend Indikatoren, die die Verantwortlichkeit  

für Integration zur Aufnahmegesellschaft hin  

verschieben, Eingang in das Monitoring finden 

(zum Beispiel Integrationsklima, Rassismus- /  

INTEGRATIONSMONITORING
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Diskriminierungswahrnehmung). Im Unterschied 

zur Bundes- oder Landesebene ist beim kom-

munalen Monitoring dieser Paradigmenwechsel 

(noch) nicht flächendeckend zu beobachten.

8) In „Integrationsrankings“ ist das Merkmal der 

Reli gion in der Regel nicht enthalten, so dass 

Unterschiede nach Religionszugehörigkeit nicht 

sichtbar werden können.27

Herausforderungen beim Entwurf von Indikatoren zur 

Abschätzung der Belastung der Kommunen:

1) Ausgaben für Integration auf kommunaler Ebene 

sind schwer zu schätzen. Asylbewerberleistungen 

und Zahlungen zur Entlastung der Bundesländer 

und Kommunen lassen sich beziffern (Bayern 

2024: 961.383 Euro, höher als 2017, fast so hoch 

wie zum Höchststand 2016).28

• Generell sind für die Aufnahme und Unterbrin-

gen von Asylsuchenden nicht die Kommunen 

verantwortlich, sondern die Zuständigkeiten 

liegen beim Freistaat Bayern, bei der Regierung 

der Bezirke, beim Landkreis oder Bund.

• Ein Teil der Integrationsdienstleistungen wird 

über Bundesmittel an Träger finanziert (zum 

 Beispiel bundesweite Integrationskurse, 

Migrations beratung, Jugendmigrationsdienst, 

Flüchtlings- / Asylberatung).

• Der Finanzbedarf für die Integration entfällt 

auf verschiedene Budgetpositionen. Da ein 

großer und zunehmender Teil der Bevölkerung 

einen Migrationshintergrund hat (Deutschland 

24,8 Prozent, Bayern 23,7 Prozent, Regensburg 

31,2 Prozent), sind Aus gaben für Integration ver-

steckt in wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, zum 

Beispiel Kinder- und Jugendhilfe oder Sozial-

leistungen.

2) Personalaufwand / Arbeitszeit: Der Aufwand  

besteht einerseits aus Flüchtlingsintegrations-

beratungsdiensten, andererseits aus allgemeinen 

Integra tionsaufgaben und Hilfen (zum Beispiel 

Soziale Arbeit, bei der keine Erfassung des 

Migrations hintergrunds oder Asylstatus erfolgt).

3) Bisher sind Handlungsfelder, die für lokale 

Integra tionsbelastungen besonders relevant 

sind, nicht einheitlich erfasst. Dies gilt für den 

Wohnungsmarkt: im Bundes- und Landesmoni-

toring wird die Eigentümerquote und Wohnflä-

che je Familienmitglied erfasst, in Regensburg 

liegt der Fokus auf dem Wohngeldempfang; 

hier ist die ausländische Bevölkerung stark 

überrepräsentiert. Statistiken zum Anteil der 

Wohnberechtigungsscheine für Personen mit 

Migrationshintergrund / ausländi scher Staats-

angehörigkeit / Asylstatus sind nicht ver füg  bar. 

Zudem wird die Bevölkerung in Gemeinschafts-

unterkünften im Mikrozensus  

nicht gleicher maßen befragt und entfällt somit  

bei den Auswertungen.29

4) Kriminalität wird als Inbegriff von Integrations-

problemen gesehen; daher werden in der PKS 

„Zuwanderer“ (Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge,  

Geduldete, illegal Aufhältige, nicht EU-Bürger 

oder Arbeitsmigranten) ausgewiesen. Seit 2016 

ist die Zahl der Gewaltdelikte dieser Gruppen 

auf hohem Niveau und sie sind überrepräsentiert 

bei Tatverdächtigen aller Delikte, insbesondere 

Beförderungserschleichung, Diebstahl, Körper-

verletzung,  Vergewaltigung, Straftaten gegen das 

Leben30 Indikatoren zur Kriminalität (zum Beispiel 

Tatverdächtigen belastungsquote nach Staats-

angehörigkeit) werden beim kommunalen Integra-

tionsmonitoring nicht verwendet.

5) Werte und Normen sind bisher nicht direkt ab-

gebildet. Es könnten zum Beispiel auf Basis von 

Bürger befragungen31 Indikatoren zur Verbreitung 

extremistischer / antisemitischer oder antidemo-

kratischer Einstellungen entwickelt werden.
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